
Vorrangige Zulassung von Minderjährigen 

Als Minderjährige bzw. Minderjähriger können Sie auf Antrag vorrangig zugelassen werden. 2 % der in 
dem Studiengang vorhandenen Studienplätze sind für minderjährige Studienbewerber reserviert.  

Die Quote von 2 % ist für diejenigen gedacht, die im normalen Vergabeverfahren bei der Auswahl 
nach der Note keinen Studienplatz erhalten haben. Wenn Ihre HZB-Note (Note des Abiturs oder des 
schulischen Teils der Fachhochschulreife) nicht ganz so gut sein sollte und Sie deshalb nicht 
berücksichtigt wurden, haben Sie dadurch die Möglichkeit, doch noch einen Platz zu bekommen. 
Sollten sich allerdings mehr Minderjährige beworben haben als Studienplätze vorhanden sind, 
entscheidet auch hier die Note. 

Voraussetzungen: 

Beachten Sie bitte, dass Sie alle drei Voraussetzungen erfüllen müssen. Wenn Sie nur zwei erfüllen, 
können Sie den Antrag nicht stellen. 

• Sie sind am 01.04.2024 (amtlicher Vorlesungsbeginn) noch minderjährig und
• Sie wohnen bei Ihren Eltern, ggf. bei Ihrem Vormund und
• Sie wohnen am Studienort.

Studienort bedeutet hier nicht konkret die Stadt Münster oder die Stadt Steinfurt. Gemeint sind mit 
Studienort auch die benachbarten Kreise. 

Wenn Sie in Münster studieren möchten, umfasst der Begriff Studienort folgende Städte und Kreise: 

• Coesfeld
• Münster

• Steinfurt
• Warendorf

Wenn Sie in Steinfurt studieren möchten, umfasst der Begriff Studienort folgende Städte und Kreise: 

• Borken
• Coesfeld
• Emsland

• Grafschaft Bentheim
• Münster
• Osnabrück

• Steinfurt
• Warendorf

Informationen darüber, an welchem Ort die Lehrveranstaltungen stattfinden, erhalten Sie in unserer 
Studiengangübersicht:    www.fh-muenster.de/studiengaenge 

Wenn Sie einen Antrag auf vorrangige Zulassung von Minderjährigen stellen möchten, füllen Sie bitte das 
angehängte Antragsformular aus und laden es in der Online-Bewerbung hoch.

Weitere Unterlagen bzgl. dieses Antrags sind zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich. Die Zulassung erfolgt 
also ohne weitere Nachweise. Erst zur Einschreibung müssen Sie zusammen mit den Einschreibungs-
unterlagen eine Haushaltsbescheinigung von Ihrem zuständigen  Einwohnermeldeamt im Service Office für 
Studierende einreichen.  

http://www.fh-muenster.de/studiengaenge


Antrag auf vorrangige Zulassung für Minderjährige 

Laden Sie bitte dieses Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben in der Online-Bewerbung hoch. 

 Vorname: 

FH Münster 
Service Office für Studierende 
z. H. Frau Decker
Postfach 3020
48016 Münster

Angaben zum Studienbewerber 

Name:  

Straße/Hausnr.:     PLZ/Wohnort: 

Bewerbernr.:    Studiengang:   Studienort: 

Im Zusammenhang mit meiner Online-Bewerbung für den o. g. Studiengang beantrage ich die Zulassung als 
Minderjährige/r im Rahmen der Quote, die für diese Bewerbergruppe gebildet wird. 

Ich erkläre, dass ich bis zum 01. April 2024 (einschließlich) minderjährig bin und bei meinen Eltern mit 
erstem Wohnsitz gemeldet bin. 

Studienort Münster 
Ich wohne bei meinen Eltern im Kreis bzw. in der Stadt

□ Coesfeld

□ Münster

□ Steinfurt

□ Warendorf

Studienort Steinfurt 
Ich wohne bei meinen Eltern im Kreis bzw. in der Stadt 

□ Borken

□ Coesfeld

□ Emsland

□ Grafschaft Bentheim

□ Münster

□ Osnabrück

□ Steinfurt

□ Warendorf

Mir ist bewusst, dass eine evtl. Zulassung zum Studium in dem oben angegebenen Studiengang 
zurückgenommen und eine Einschreibung abgelehnt wird, wenn meine Angaben nicht der Wahrheit 
entsprechen. 

Ort/Datum Unterschrift  Studienbewerberin / Studienbewerber 

Unterschrift  gesetzliche Vertreterin 

Unterschrift  gesetzlicher Vertreter 
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